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Einführung

Die „sleeping beauty“1 ist erwacht! Die Europäische Menschenrechtskonvention
von 1950 (EMRK), die als ein mehrseitiger Völkerrechtsvertrag zu Gunsten Dritter
lange Zeit ein Schattendasein führte, gewinnt immer mehr an Gewicht. Dies hat die
EMRK neben der breiten Akzeptanz ihrer Ideen vor allem der Rechtsprechung ihrer
Kontrollinstanz, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), zu
verdanken. 47 Staaten (etwa 1

4
aller Staaten der Welt) haben die EMRK für bindend

erklärt und zugleich die Gerichtsbarkeit des EGMR anerkannt. Der Rechtsweg zum
EGMR steht zurzeit etwa 800 Mio. Menschen offen und Tausende haben bei dem
EGMR bereits ihre Rechte schützen können,2 was bedeutet, dass der innerstaatliche
Rechtsschutz versagt hatte.3 In seiner Rechtsprechung hat der EGMR zu vielen
Fragen des gesellschaftlichen Lebens Stellung genommen und viele Reformen in den
Vertragsstaaten veranlasst oder beschleunigt.4 Einen besonders wichtigen Beitrag
leistet der EGMR zum Menschenrechtsschutz in den osteuropäischen Staaten, in
denen Instrumente zur Durchsetzung subjektiver Rechte erst mühsam aufgebaut
werden. Angesichts der herausragenden Rolle, die der Russischen Föderation5 für die
Stabilität der Welt und Europas zukommt, ist die Umsetzung der EMRK in diesem
Staat von besonderem Interesse.

Die wachsende Bedeutung der EMRK hat auch die Wissenschaft erreicht. In den
letzten Jahren sind im deutschsprachigen Raum zwei Lehrbücher,6 drei Kommen-

1 Vgl. Frowein, in: Frowein/Ulsamer (Hrsg.), Europäische Menschenrechtskonvention und
nationaler Rechtsschutz, S. 9.

2 Im September 2008 hat der EGMR das 10.000ste Urteil erlassen, vgl. Europarat, Pres-
semitteilung 638(2008) vom 18. 09.2008, <http://www.coe.int/t/r/press/%5BNews%5D/%5B
2008%5D/20080918_Arret_10000.asp> (Stand aller in der vorliegenden Arbeit zitierten In-
ternet-Quellen: 01.12. 2011).

3 Die andere Seite der Medaille ist die ständige Überlastung des Gerichtshofes, was den
EGMR in gewissem Maße zum „Opfer seines eigenen Erfolges“ gemacht hat.

4 Folglich gehören Aussagen wie: „Die Wirkungen der EMRK in den Mitgliedsstaaten sind
so überwiegend rhetorisch“: Gusy, ZfRV 1989, 23; „Eigenständige Bedeutung erlangt [die
EMRK] nahezu niemals“: Lippold, NJW 1991, 2383 Fn. 5 m.w.N., der Vergangenheit an.

5 In der Literatur wird zum Teil von der Russländischen Föderation gesprochen, um zu
betonen, dass Russland ein Mehrvölkerstaat ist, vgl. etwa Hussner, Die Übernahme interna-
tionalen Rechts in die russische und deutsche Rechtsordnung: Eine vergleichende Analyse zur
Völkerrechtsfreundlichkeit der Verfassungen der Russländischen Föderation und der Bun-
desrepublik Deutschland (2005).

6 Peters, Einführung in die Europäische Menschenrechtskonvention (2003); Grabenwarter,
Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Aufl. (2009).
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tare7 zur EMRK sowie zahlreiche Dissertationen erschienen, die verschiedene
Fragen der EMRK untersuchen. Für das vorliegende Thema relevant sind folgende
Arbeiten: S. Matthei, Der Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte auf die ZPO (2000); K. Haase, Die Anforderungen
an ein faires Gerichtsverfahren auf europäischer Ebene (2006). Was die Russische
Föderation anbetrifft, sind folgende Werke zu nennen: A. Burkov, The Impact of the
European Convention on Human Rights on Russian Law: Legislation and Appli-
cation in 1996 –2006 (2007); O. Schirinsky, Die Umsetzung der Verfahrensgarantien
aus Art. 6 EMRK in der russischen Rechtsordnung, (Online-Dissertation, Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf 2006)8; M. Pietrowicz, Die Umsetzung der zu Art. 6
Abs. 1 EMRK ergangenen Urteile des EGMR in der Russischen Föderation (2010).
Die erste Arbeit beschäftigt sich allerdings mit allgemeinen Fragen der Einwir-
kungen der EMRK auf die russische Rechtsordnung, und die zwei letzteren legen den
Schwerpunkt auf das Strafprozessrecht (neben dem Zivilprozessrecht).9 Eine aus-
führliche Untersuchung hinsichtlich der Einwirkungen der EMRK auf das russische
Zivilverfahrensrecht fehlt bislang.

Das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren gehört zu den Kernelementen der
Rechtsstaatlichkeit und ist eine Grundlage für die Umsetzung aller anderen Men-
schenrechte. Das Recht ist seinem Wesen nach Form.10 Das Ausmaß, in dem die
Wahrung der Form garantiert wird, indem das Verfahren geordnet ist und auch
eingehalten wird, ist ein Maß für die Rechtsstaatlichkeit. Dies bestätigt die Recht-
sprechung des EGMR. Ihre Analyse zeigt, dass die Garantien eines fairen Ge-
richtsverfahrens am häufigsten gerügt11 und als verletzt festgestellt werden. Die
Russische Föderation ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Von 1.212 Urteilen des
EGMR, die gegen Russland von 1998 (Beitritt zur EMRK) bis Ende 2011 ergangen
sind, haben 1.140 Urteile eine oder mehrere Verletzungen der EMRK festgestellt.12

762 Urteile, in denen Konventionsverletzungen festgestellt worden sind, betrafen

7 Grote/Marauhn (Hrsg.), EMRK/GG: Konkordanzkommentar zum europäischen und
deutschen Grundrechtsschutz (2006); Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonven-
tion: Kommentar, 3. Aufl. (2009), Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention:
Handkommentar, 3. Aufl. (2011).

8 Veröffentlicht unter <http://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
3561/1561.pdf>.

9 Mit dem Strafprozessrecht beschäftigt sich auch Hussner, M., Die Umsetzung von Art. 6
Abs. 3 EMRK in der neuen Strafprozessordnung Russlands (2008).

10 Matscher, Die Bedeutung von Verfahrensregelungen für die zwischenstaatlichen Be-
ziehungen, S. 22.

11 Meyer-Ladewig, Hk-EMRK, Art. 6 Rn. 1.
12 Annual Report 2011 of the European Court of Human Rights, Council of Europe (fortan:

Annual Report 2011), S. 161, <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Sta
tistics/Reports/Annual+Reports/>. Damit gehört Russland zu den Staaten, die in Straßburg die
Liste der Verurteilungen anführen. Seit 2002 hat Russland auch den ersten Platz in Bezug auf
Anzahl der Beschwerden. Ende 2011 waren beim EGMR 40.250 Beschwerden gegen Russland
anhängig (oder 26,6 % der Gesamtzahl), Annual Report 2011, S. 153. Das Ende der Ent-
wicklung ist nicht abzusehen.
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Art. 6 EMRK.13 Verletzungen prozessualer Garantien in Bezug auf zivilrechtliche
Ansprüche und Verpflichtungen i.S.v. Art. 6 Abs. 1 EMRK sind in den meisten
Fällen festgestellt worden: 314 Urteile betreffen mindestens eine Verletzung des
Rechts auf effektive Vollstreckung innerstaatlicher Gerichtsentscheidungen (ganz
überwiegend gegen den Staat bzw. Staatsunternehmen); 138 Urteile einen Verstoß
gegen das Recht auf Beachtung der Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen (res
iudicata); 83 Urteile die überlange Verfahrensdauer, 37 Urteile einen Verstoß gegen
das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren (im engeren Sinne); 17 Urteile zumindest
eine Verletzung des Rechts auf Zugang zu Gericht, drei Urteile einen Verstoß gegen
das Recht auf gesetzlichen Richter und drei Urteile eine Verletzung des Rechts auf
ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. In zwei Urteilen wurde ein Verstoß
gegen das Recht auf öffentliche Gerichtsverhandlung/Urteilsverkündung festge-
stellt.14

Im Folgenden wird untersucht, welchen Einfluss Art. 6 Abs. 1 EMRK auf die
russische Rechtsordnung im Bereich des Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungs-
rechts hat und haben muss. Zunächst werden im historischen Überblick die Positi-
vierung des Rechts auf faires Verfahren im Völkerrecht dargestellt sowie der Beitritt
der Russischen Föderation zur EMRK und ihr Einfluss auf die russische Rechts-
ordnung vor und nach dem Beitritt skizziert (Kap. 1). Im zweiten Kapitel wird das
Gerichtssystem der Russischen Föderation im Gefüge der Erschöpfung innerstaat-
licher Rechtsmittel untersucht. Dem Status der EMRK und der Leitentscheidungen
des EGMR in der russischen Rechtsordnung ist das dritte Kapitel gewidmet. Das
vierte Kapitel behandelt den Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 EMRK, die
Wirksamkeit des Verzichts auf Garantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie die
Prüfungsdichte des EGMR. Im fünften und sechsten Kapitel werden die Leitent-
scheidungen des EGMR zu den in Art. 6 Abs. 1 EMRK ausdrücklich genannten
sowie den vom EGMR entwickelten Garantien des fairen Verfahrens und ihr Einfluss
auf die russische Rechtsordnung im Einzelnen untersucht. Das siebte, letzte Kapitel
wird der Frage über mögliche rechtliche Folgen der Feststellung einer EMRK-
Verletzung nachgehen sowie die russische Praxis bezüglich der Umsetzung der
EGMR-Urteile untersuchen. Nicht berücksichtigt werden konnten der Einfluss
materieller Garantien der EMRK auf das Zivilprozess- und Zwangsvollstre-

13 Zum Vergleich: Der EGMR hat in Bezug auf Frankreich bis Ende 2011 in 627 Urteilen
Konventionsverletzungen festgestellt, davon in 533 Urteilen Verstöße gegen Art. 6 EMRK; in
Bezug auf Deutschland: 159 Urteile mit festgestellten Konventionsverletzungen, davon 119
gegen Art. 6 EMRK, vgl. Annual Report 2011, S. 160.

14 Diese statistischen Angaben sind vom Verfasser der vorliegenden Arbeit aufgrund der
Datenbank des EGMR (HUDOC) ermittelt worden, <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/
hudoc>. In einigen Urteilen sind gleichzeitig mehrere Verletzungen (gegebenenfalls in Bezug
auf mehrere Personen) gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK festgestellt worden, vgl. etwa EGMR, Urt.
vom 29. 07. 2010 (Nr. 8549/06 u. a.), Streltsov and other „Novocherkassk military pensioners“
v. Russia.
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